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 Veröffentlicht am 17.12.1980

Norm

ZPO §138

ZPO §463 Abs1

Rechtssatz

Wenn sich die Zusammensetzung des Berufungssenates nicht geändert hatte, ist nach Fortsetzung des

unterbrochenen Verfahrens die Berufungsverhandlung nicht neu durchzuführen, sondern lediglich nach der gemäß §

463 Abs 1 ZPO auch im Berufungsverfahren geltenden Vorschrift des § 138 ZPO das Verfahren unter Benützung der

Ergebnisse der früheren mündlichen Verhandlung fortzusetzen und zu beenden.
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